"Beim Abstellen eines mehrspurigen Fahrzeuges in einer Kurzparkzone hat der Lenker das zur Überwachung der Kurzparkdauer bestimmte Hilfsmittel bestimmungsgemäß zu handhaben." § 25 Abs. 3 StVO 

Die Kurzparkzone gilt zwar für alle Fahrzeuge, aber einspurige Fahrräder und einspurige Krafträder müssen keine Hilfsmittel anbringen. Die Zeitdauer gilt dennoch, da an diesen Stellen das Parken an sich zeitlich beschränkt ist, es ist lediglich kein Überwachungshilfsmittel zu verwenden: Somit werden zumindest charakterlich Gefestigte die Parkdauer gebührend beachten. 

Zusätzlich zur Straßenverkehrsordnung (ein Bundesgesetz, das in der Vollziehung aber Landessache ist) gibt es "natürlich" noch Landesgesetze über Kurzparkzonen, die z.B. den Rahmen des "Abstellens" näher definieren können. Es ist also alles sehr kompliziert, föderalistisch kompliziert, eben echt österreichisch.

Ein Motorrad mit Beiwagen oder ein (nicht sehr häufig zu sehendes) Motorrad mit einem mehrspurigen Anhänger muss daher grundsätzlich genauso wie ein Fiaker oder ein Quad Parkscheine oder eine Parkuhr verwenden. 

Die Chance, als Einspuriger für Überschreitung der Parkdauer Strafe zu zahlen, ist aber zumindest in Wien gering: Die Gruppe Parkraumüberwachung ("GPÜ") der MA 67 ("Blaukappler") überwacht die gebührenpflichtigen Zonen, die "Weißkappler" (dienstrechtlich der Polizei unterstellte Magistratsbedienstete) kümmern sich um die anderen Vorschriften des ruhenden Verkehrs und meiden natürlich die Bereiche, die ohnehin von den "Blauen" kontrolliert werden. Und die Polizei überlässt den Bereich des ruhenden Verkehrs dem Magistrat.
